
Hauptsatzung 

der Ortsgemeinde Medard 

vom 18.07.2019 

 

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 

und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 

der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomA-

EVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 
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§ 1 

Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen im Amtsblatt der Verbands-

gemeinde Lauterecken-Wolfstein. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen kön-

nen abweichend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbands-

gemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein zu jedermanns Einsicht während der 

Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Ge-

bäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn 

der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzu-

weisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an 

dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist 

so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.  

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür 

keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Ortsgemeinderates oder eines Aus-

schusses werden durch Aushang an folgender Bekanntmachungstafel bekannt gemacht: 

 Röhrenbrunnen, Mühlgasse 

Dies gilt auch für dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO. 

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die vor-

geschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unauf-

schiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. Die Be-

kanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschrie-

benen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf 

gegenstandslos geworden ist. 

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntma-

chungsform vorgeschrieben ist. 

 

§ 2 

Ausschüsse des Ortgemeinderats 

(1) Der Ortsgemeinderat bildet einen Rechnungsprüfungsausschuss.  

 

(2) Die Mitglieder und Stellvertreter des Rechnungsprüfungsausschusses werden aus 

der Mitte des Ortsgemeinderates gewählt. 

 

§ 3 

Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf Ausschüsse 

(1) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertra-

gen ist, hat der Ausschuss innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse 

des Ortsgemeinderates vor zu beraten. 
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(2) Berührt eine Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich mehrerer Ausschüsse, be-

stimmt der Ortsgemeinderat einen federführenden Ausschuss. Die zuständigen Aus-

schüsse können zu gemeinsamen Sitzungen eingeladen werden.  

 

(3) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen 

Ausschuss erfolgt durch Beschluss des Ortsgemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der 

Wahlzeit des Ortsgemeinderates, soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht 

wieder entzogen wird. 

 

  

§ 4 

Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf den Ortsbürgermeister 

Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Darlehen der Gemeinde 

bis zu einer Wertgrenze von 1.000,--  € im Einzelfall, 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis 

zu einer Wertgrenze von 1.000,-- € je Auftrag  

3. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidung des Ortsgemeinderates 

oder des zuständigen Ausschusses, 

4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach 

Maßgabe allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Ortsgemeinderates, 

5. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 2.500,-- € im Einzel-

fall (für die Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 1.000,-- € 

im Einzelfall wird die Zuständigkeit durch Vereinbarung auf die Verbandsgemeinde-

verwaltung übertragen) und Niederschlagung gemeindlicher Forderungen bis zu  

einem Betrag von 1.000,-- € im Einzelfall,  

6. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 BauGB und in den Fällen 

des § 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die Grundzüge der städtebaulichen 

Entwicklung und Ordnung nicht berührt werden,  

7. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur Frist-

wahrung, 

8. die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschafts-

versammlung, 

9. Entscheidung über die in § 32 Abs. 2 Nr. 11 GemO bezeichnete Angelegenheit (die 

Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Aus-

zahlungen), bis zu einer Wertgrenze von 2.500,-- €.  

 

§ 5 

Beigeordnete 

(1) Die Ortsgemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete. 

(2) Für die Verwaltung der Ortsgemeinde werden 2 Geschäftsbereiche gebildet (siehe Anla-

ge). 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=RpfGO&p=32&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=RpfGO&n=11&p=32&x=2
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§ 6 

Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Ortsgemeinderates 

(1)  Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der  sonstigen persönlichen Auf-

wendungen erhalten die Ortsgemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen  

des Ortsgemeinderates eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4. 

(2)  Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 8,00 €. 

(3)  Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrtkosten für Fahrten zwi-

schen Wohnort und Sitzungsort erstattet. 

(4)  Bei Teilnahme an mehreren Sitzungen oder Besprechungen an einem Tag wird nur ins-

gesamt ein Sitzungsgeld gewährt. 

 

§ 7 

Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 

(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 

KomAEVO. 

(2)  Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach 

einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Ortsge-

meinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträ-

ge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.  

 

§ 8 

Aufwandsentschädigung der Beigeordneten 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters 

eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeis-

ters nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters 

nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein 

Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsent-

schädigung. Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen 

Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach 

Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen. 

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemeinderates sind, je-

doch in Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen des Verbandsgemeinderates 

teilnehmen und denen  keine Aufwandsentschädigung nach  Absatz 1 gewährt wird, er-

halten für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsent-

schädigung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, 

mindestens jedoch 11,20 €. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen 

des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß § 69 

Abs. 4 GemO. 
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(3) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach 

einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Ortsge-

meinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträ-

ge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet. 

 

§ 9 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 19.02.2019 außer Kraft. 

 

Medard, den 18.07.2019 

         (DS) 

gez. Graf 

_______________________________ 

Graf, Ortsbürgermeister 
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Anlage zu § 5, Beigeordnete, Abs.(2) der Hauptsatzung vom 18.07.2019 

 

 

Den in § 5 Abs. 2 der Hauptsatzung gebildeten Geschäftsbereichen werden folgende Aufga-

ben und Tätigkeiten zugewiesen: 

1. Geschäftsbereich des 1.Beigeordneten: 

Durchführung und/oder Beteiligung der Ortsgemeinde an dörflichen Festen und Veranstal-

tungen, insbesondere Kerwe, Kinderfasching, Weihnachtsmarkt,   

d.h. Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Abrechnung, Nachbereitung (Sauberkeit, 

evtl. Schäden aufnehmen). 

2. Geschäftsbereich des 2. Beigeordneten: 

Nutzung und Vermietung der Gemeindehalle und des Grillplatzes Lehmekaut, 

d.h. Einteilung, Verträge, Übergabe und Abnahme (Sauberkeit, evtl. Schäden aufnehmen), 

Abrechnung. 

 

Beide Beigeordnete können zur Erfüllung ihrer Aufgaben den (die) Gemeindearbeiter und die 

Reinigungskraft einsetzen. Die Personalhoheit verbleibt beim Ortsbürgermeister. 

 

 

 


